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Gleichberechtigte Ansprechpartner für den 
Bildungsauftrag 
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Quelle: Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes vom 15.11.2013, C. I. 1. a) Seite 16  



Kein Anspruch auf gleichwertige finanzielle 
Ausstattung 

Quelle: Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes vom 15.11.2013, C. I. 3. a) bb) Seite 25  
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Gutachten über die finanzierungsrechtlichen 
Regelungen des Gesetzesentwurfes* 

❙ finanzierungsrechtlichen Regelungen des Gesetzesentwurfes der 
Sächsischen Staatsregierung für eine Neufassung des Gesetzes über 
Schulen in freier Trägerschaft auf dem Stand vom 27.01.2015 erweisen sich 
als grundsätzlich verfassungskonform.  

❙ Die vorstehend untersuchten Regelungen berücksichtigen sowohl die 
Vorgaben des Urteils des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen 
vom 15.11.2013 (Vf. 25-II-12) als auch weitere maßgebliche Vorgaben und 
sind daher mit den einschlägigen verfassungsrechtlichen Vorgaben, wie sie 
von der Rechtsprechung verstanden und ausgelegt werden, vereinbar  
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Prof. Dr. Bernd Grzeszick,  
Professor für Öffentliches Recht, Universität Heidelberg 

* auf dem Stand vom 27.01.2015 



Prognose der Schülerausgabensätze nach 
Schulart/Schultyp 
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Schulart neu alt Differenz

Grundschule                            
Oberschule                         
Gymnasium                         

für Erziehungshilfe                     
für geistig behinderte                     
zur Lernförderung                         

allgemeinbildende Schule

allgemeinbildende Förderschule

Stand 20. März 2015, alle Angaben wurden gerundet 



Prognose der Schülerausgabensätze nach 
Schulart/Schultyp 
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Schulart neu alt Differenz

Altenpflege                         

Fachbereich Sozialpädagogik                         

Fachbereich Bautechnik                         
Fachschule für Technik

bundesrechtlich geregelte Berufsfachschule

Fachschule für Sozialwesen

Stand 20. März 2015, alle Angaben wurden gerundet 



Prognose der Schülerausgabensätze nach 
Schulart/Schultyp 
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Schulart neu alt Differenz

Berufsbildendes Gymnasium                         

duale Berufsausbildung 3 Jahre                   
duale Berufsausbildung 3 Jahre für 
Hörgeschädigte                   
duale Berufsausbildung 3 Jahre für 
Blinde und Sehbehinderte                 

berufsbildende Förderschule

Stand 20. März 2015, alle Angaben wurden gerundet 



Prognose zur Entwicklung der Gesamthöhe 
der staatlichen Zuschüsse an freie Träger 
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Quelle: SMK 

(in Millionen ) 


